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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

Besucheranschrift: 53115 Bonn, Endenicher Straße 129, 129a und 133 Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 

DB-Hauptbahnhof Bonn, Straßenbahnhaltestelle Bonn-Hauptbahnhof 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 

Bushaltestelle Karlstraße, Linien 608, 609, 610, 611, 800, 843, 845 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Helaba 

 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
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Eintragung eines Bodendenkmals gemäß § 23 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 
hier: Bodendenkmal Nr. AC 155, „Mittelalterliche bis neuzeitliche Burg Eschweiler“ (UDB-
Nr. 12) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Bezugnahme auf § 23 DSchG NRW sowie das beigefügte begründende Bodendenkmal-
blatt teile ich Ihnen mit, dass das Bodendenkmal Nr. AC 155 „Mittelalterliche bis neuzeitliche 
Burg Eschweiler“ mit Datum vom 28.11.2025 nachrichtlich in die Denkmalliste der Stadt                
Eschweiler eingetragen wurde.  
 
Entsprechend § 23 VI DSchG NRW darf ich Sie bitten, die Eigentümerin oder den Eigentümer 
über den Vollzug der nachrichtlichen Eintragung zu informieren. Ist das Land NRW oder der 
Bund als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter des o.g. Denkmals betroffen, informiert an-
stelle der Unteren Denkmalbehörde die zuständige Bezirksregierung die Eigentümerin oder 
den Eigentümer über die nachrichtliche Eintragung (21 IV DSchG NRW). Sollte dies für das vor-
liegende Bodendenkmal zutreffen, möchte ich Sie bitten, die Bezirksregierung Köln entspre-
chend zu informieren. Über den Vollzug der vorgenannten Information möchte ich Sie bitten, 
mich entsprechend zu benachrichtigen. 
 
Das Bodendenkmalblatt enthält alle für das beschriebene Bodendenkmal relevanten Daten. 

Stadt Eschweiler 

Der Bürgermeister 

Untere Denkmalbehörde 

Johannes-Rau-Platz 1 

52249 Eschweiler 
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Sie entsprechen dem Stand der Forschung zum Zeitpunkt der Erhebung und stehen den Denk-
maleigentümern zur Einsicht offen. Dazu zählen auch eine denkmallistengerechte Kurzbe-
zeichnung sowie die Beschreibung der charakteristischen Merkmale (CM) und die denkmal-
rechtliche Begründung (DB) für den Eintrag in die Denkmalliste.  
 
Hinsichtlich der Veröffentlichung des o.g. Bodendenkmals verweise ich auf die Bestimmungen 
des § 23 VIII DSchG NRW i.V.m. § 4 III DenkmalVO. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 

 
 
 
 


